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A. Einleitung 

Der 1. Januar 1912 stellt den wohl bedeutendsten Tag in der schweizerischen 
Privatrechtsgeschichte dar. An diesem historischen Tag trat das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch (ZGB) in Kraft und setzte auf diese Weise der interkantonalen 
Rechtsvielfalt im Kernprivatrecht ein Ende. Bereits das „Bundesgesez über das Ob-
ligationenrecht“ von 1881/1883 hatte einen ersten wesentlichen Schritt in Richtung 
nationaler Rechtsvereinheitlichung in der Schweiz vollzogen.1 Nicht allein deshalb 
kommt auch dem „alten“ OR (aOR) eine besondere Stellung in der Schweizer 
Rechtsgeschichte zu.2 Infolge der Verfassungsrevision vom 13. November 1898 
wurde die Gesetzgebungskompetenz schlussendlich für das gesamte Privatrecht 
dem Bund zugewiesen und damit der Weg zu einem einheitlichen und umfassen-
den Zivilgesetzbuch geebnet.3 Die Erweiterung der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundesstaates auf das gesamte Privatrecht bewirkte, dass unverzüglich alle Gesetz-
gebungsressourcen eingesetzt und die Arbeiten zum ZGB mit Nachdruck vorange-
trieben wurden. Als an jenem 1. Januar 1912 das ZGB als erste eidgenössische Ge-
samtkodifikation endlich in Kraft trat, den Privatrechtspluralismus in der Schweiz 
beendete und daher Aufmerksamkeit und Begeisterung bei der schweizerischen 
Bevölkerung hervorrief, ging neben dem Monumentalereignis leicht unter, dass 
dieses Festtagsdatum auch das Inkrafttreten des revidierten OR bedeutete. So hatte 
der Erlass des ZGB notwendigerweise zur Folge gehabt, dass das aOR sowohl in 
grammatisch-formeller wie auch in materieller Hinsicht reformbedürftig wurde.4 
Das Schweizer Volk und die Schweizer Rechtswissenschaft widmeten der in dem-
selben Zeitraum vollzogenen und in den Jahren 1911/1912 finalisierten Revision 
des aOR durch das „Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)“ geringere Aufmerksamkeit, 
obwohl sie den Abschluss der Kodifikationsarbeiten bildete. Die überwiegende 
wissenschaftliche Rezension erhielt das ZGB als Gesamtkonstrukt und weniger 
spezifisch das revidierte OR. Befassten sich Rechtswissenschaftler oder gesell-
schaftliche Kreise sowohl zeitgenössisch wie auch retrospektiv mit dem OR, wurde 
die Revision zudem nicht selten eher kritisch beäugt.5 Eugen Bucher urteilte, dass 

	 1	Honsell, ZSR n. F. 130 (2011), 5 (9).
	 2	Bucher, Neue Zürcher Zeitung Nr. 132 vom 10./11. Juni 2006, S. 31 bezeichnet das aOR 
als „Markstein“ und „Vorbild“.
	 3	Dölemeyer, in: Coing (Hrsg.), Handbuch der Quellen, Bd. III, 2. Teilbd., 1982, S. 1980.
	 4	BArch 22/2106, Bericht über die Anpassung und Revision des Obligationenrechts, 1904, 
S. 4.
	 5	In erster Linie zu nennen sind Bucher, ZSR n. F. 102 (1983), 251; Piotet, ZSR n. F. 
90 (1971), 1. Hbd., 19; Honsell, ZSR n. F. 130 (2011), 5. Siehe zur wissenschaftlichen Kritik 
der modernen Zivilrechtswissenschaft nachfolgend zudem G. II.
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sich auch und gerade aufgrund der weitestgehend grammatischen Revision des 
Gesetzbuches ohne materielle Veränderung der Eindruck einer „Reform um des 
Reformierens Willen“6 aufdränge und das aOR den eigentlichen Beitrag zur Rechts-
vereinheitlichung in der Schweiz geliefert habe. Bucher sah in der Revision von 
1911/1912 nicht nur teilweise einen rechtlichen Rückschritt, sondern charakteri-
sierte die Revision von 1911/1912 gar als „Unglücksfall“7 und als „schlampig“8 
formuliert. Demgegenüber fällt die Beurteilung von aOR und ZGB in der Rechts-
wissenschaft weitestgehend positiv aus. Das ZGB als Schöpfung Eugen Hubers 
bezeichnete der Rechtshistoriker Franz Wieacker gar als „die reifste Frucht der 
deutschsprachigen Rechtswissenschaft des 19. [Jahrhunderts] in Gesetzesgestalt“9.

Vor dem Hintergrund der kritischen Bewertung des revidierten OR setzt sich die 
vorliegende Abhandlung erstens zum Ziel, auch und gerade diese scharfe Kritik auf 
ihre Belastbarkeit zu überprüfen und zu eruieren, ob die Schweizer Doktrin nicht 
etwa zweierlei Maß genommen hat. Zweitens möchte die Studie systematisch die 
Entstehungsgeschichte des revidierten OR aufarbeiten. Zwar widmen sich einige 
neuere Publikationen bereits eingehend bestimmten Teilaspekten der Revision so-
wie einzelnen Normen und Normenkomplexen.10 Auch existiert bereits Literatur 
über die Hintergründe der Revision und deren konkreten Ablauf.11 Doch fehlt eine 
Studie, die den Ablauf der Revision von 1911/1912 umfassend historisiert, retro-
spektiv bewertet und dazu die Gesetzesmaterialien lückenlos auswertet.

Die vorliegende Abhandlung will deshalb den Prozess der Revision im Ganzen 
analysieren und exemplarisch stilprägende, reformierte Einzelvorschriften und 
Rechtsinstitute hervorheben. Dabei werden auf Basis unveröffentlichter Materia-
lien aus dem schweizerischen Bundesarchiv die Intentionen, Initiativen und Be-
weggründe innerhalb der Expertenkommissionen sowie der Kommissionen der 
Bundesversammlung herausgearbeitet. 

Im Zuge dieser rechtshistorischen Analyse wirft die Studie auch einige in Li-
teratur und Wissenschaft noch wenig untersuchte Fragen auf. Hervorzuheben ist 
etwa die Frage nach der Urheberschaft am revidierten OR respektive ihrer zent-
ralen Glieder. Die schweizerische Rechtwissenschaft hob gerade Huber, bedingt 
durch seine meisterhaften Leistungen bei der Entstehung des ZGB, oftmals auf 
eine höhere Ebene als andere bedeutende schweizerische Juristen, die aus Sicht der 
Rechtswissenschaft für die Privatrechtsgeschichte eine – verglichen mit Huber – 
nur untergeordnete Rolle spielten.12 Daher soll untersucht werden, ob Huber, als 

	 6	Bucher, ZSR n. F. 102 (1983), 251 (285).
	 7	Einführender Bericht Bucher, ZSR n. F. 102 (1983), 557 (558).
	 8	Einführender Bericht Bucher, ZSR n. F. 102 (1983), 557 (558).
	 9	Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 3. Aufl. 2016, S. 491. 
	 10	Steppacher, Die Berücksichtigung der bäuerlichen Postulate bei der Entstehung des ZGB 
und der Revision des OR, 1992; Gasser, Philipp Lotmar 1850–1922, Professor der Universität 
Bern, 1997.
	 11	Etwa Dölemeyer, in: Coing (Hrsg.), Handbuch der Quellen, Bd. III, 2. Teilbd., 1982.
	 12	Fasel, Bahnbrecher Munzinger, 2003, S. 1.
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Fixpunkt wissenschaftlicher Analysen und als alleiniger Schöpfer des revidierten 
OR betitelt,13 dieses Prädikat zu rechtfertigen vermochte. Oder gingen maßgebliche 
Impulse bei der Revision nicht vielmehr (auch) von anderen, in der Öffentlichkeit 
weniger beachteten schweizerischen Juristen aus? In diesem Kontext wird die Rolle 
des Deutschen aus Frankfurt am Main stammenden Philipp Lotmar auszuleuchten 
sein. War es möglicherweise sein Verdienst, dass die Schweiz mit der Revision des 
Dienstvertragsrechts, das „schwierigste und politisch wichtigste Kapitel“14 erfolg-
reich bewältigt hatte? Oder gebührt die Anerkennung Huber, der „das Schifflein 
zuletzt glücklich ans Ufer steuer[te]“15? 

Um die Entstehungsgeschichte der Revision aus rechtshistorischer Sicht zu 
zeichnen, genügt es jedoch nicht, allein die Impulse dieser Einzelpersonen heraus-
zuarbeiten und aufzuzeigen. Nicht weniger aufschlussreich ist es – um das Verhal-
ten der federführenden Kommissionsmitglieder nachvollziehen zu können – offen-
zulegen, welche äußeren Faktoren deren Entscheidungsfindung (mit-)bestimmten. 
Vorgestellt werden zum einen nationale rechtspolitische Anregungen aus der Ju-
risprudenz sowie von fachfremder Seite, die während der Kommissionsverhand-
lungen (teilweise) berücksichtigt wurden. Darüber hinaus besteht auch und gerade 
die Notwendigkeit, sich supranationalen Einflüssen16 zu widmen. Insbesondere die 
Rolle des deutschen Rechts in Gestalt des BGB wird näher zu untersuchen sein: 
Schon bei der Entstehung der deutschsprachigen Zivilrechtskodifikationen und 
Entwürfe des 19. Jahrhunderts (in herausragender Position der Dresdner Entwurf 
und das aOR) ließ sich nämlich eine ständige Korrelation der Rechtssysteme und 
eine Interaktion der an der Gesetzgebung beteiligten Juristen mit der Doktrin des 
Nachbarlandes konstatieren. Daher ist die Frage aufzuwerfen, ob und inwieweit 
auch beim Abschluss der eidgenössischen Kodifikationsarbeiten der verfolgte An-
satz Früchte trug, das BGB insoweit als Vorlage zu verwenden, als dass sich der 
Reformgesetzgeber an dessen Stärken orientierte und dessen Schwächen heraus-
filterte, um es selbst „besser zu machen“17. Oder hat der revidierte Gesetzestext 
an einigen Stellen gar unter dem Einfluss des BGB und der hiermit verbundenen 
Absicht, entweder eine Harmonisierung mit diesem herzustellen oder sich bewusst 
von der dortigen Regelung zu distanzieren, gelitten? 

	 13	Fasel, Eugen Hubers Basler Obligationenrechtsmanuskript zum Allgemeinen Teil des OR, 
2017, § 1 Rn. 12.
	 14	BArch 22/2111, Anregung Hubers an Bundesrat Forrer vom 7. Februar 1908 zur Einset-
zung einer Vorkommission, S. 4.
	 15	Eichholzer, Wirtschaft und Recht 1967, 144 (150).
	 16	Ist im Zuge dieser Arbeit von (supranationalem) „Einfluss“ die Rede, umfasst dieser Ter-
minus sowohl bewusste Rezeptionsvorgänge als auch objektive wörtliche Übereinstimmungen. 
In den Archiven sind nicht alle Kommissionsverhandlungen umfassend protokolliert und doku-
mentiert, sodass sich nicht immer exakt nachverfolgen lässt, welche Quellen bei der Fassung 
des Gesetzeswortlauts zugrunde gelegt wurden.
	 17	BArch 22/2106, Bericht über die Anpassung und Revision des Obligationenrechts, 1904, 
S. 8.


